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(Veröffentlichungsbedürftige Rechtsakte)

VERORDNUNG (EG) Nr. 2175/2002 DER KOMMISSION
vom 6. Dezember 2002

zur Festlegung pauschaler Einfuhrwerte für die Bestimmung der im Sektor Obst und Gemüse
geltenden Einfuhrpreise

DIE KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft,

gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 3223/94 der Kommission
vom 21. Dezember 1994 mit Durchführungsbestimmungen
zur Einfuhrregelung für Obst und Gemüse (1), zuletzt geändert
durch die Verordnung (EG) Nr. 1947/2002 (2), insbesondere auf
Artikel 4 Absatz 1,

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Die in Anwendung der Ergebnisse der multilateralen
Handelsverhandlungen der Uruguay-Runde von der
Kommission festzulegenden, zur Bestimmung der
pauschalen Einfuhrwerte zu berücksichtigenden Kriterien
sind in der Verordnung (EG) Nr. 3223/94 für die in
ihrem Anhang angeführten Erzeugnisse und Zeiträume
festgelegt.

(2) In Anwendung der genannten Kriterien sind die im
Anhang zur vorliegenden Verordnung ausgewiesenen
pauschalen Einfuhrwerte zu berücksichtigen —

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:

Artikel 1

Die in Artikel 4 der Verordnung (EG) Nr. 3223/94 genannten
pauschalen Einfuhrwerte sind in der Tabelle im Anhang zur
vorliegenden Verordnung festgesetzt.

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am 7. Dezember 2002 in Kraft.

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mitglied-
staat.

Brüssel, den 6. Dezember 2002

Für die Kommission
J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Generaldirektor für Landwirtschaft
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ANHANG

zu der Verordnung der Kommission vom 6. Dezember 2002 zur Festlegung pauschaler Einfuhrwerte für die
Bestimmung der im Sektor Obst und Gemüse geltenden Einfuhrpreise

(EUR/100 kg)

KN-Code Drittland-Code (1) Pauschaler Einfuhrpreis

0702 00 00 052 91,4
204 79,8
999 85,6

0707 00 05 052 110,6
204 111,0
220 155,5
999 125,7

0709 90 70 052 115,4
204 93,4
999 104,4

0805 10 10, 0805 10 30, 0805 10 50 052 61,7
220 55,8
388 56,0
624 65,9
999 59,9

0805 20 10 052 69,7
204 67,3
999 68,5

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70,
0805 20 90

052 64,1
464 139,5
999 101,8

0805 50 10 052 63,3
600 65,3
999 64,3

0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90 060 28,7
400 94,6
404 102,2
720 107,0
800 166,0
999 99,7

0808 20 50 052 144,8
400 118,8
720 75,8
999 113,1

(1) Nomenklatur der Länder gemäß der Verordnung (EG) Nr. 2020/2001 der Kommission (ABl. L 273 vom 16.10.2001, S. 6). Der Code
„999“ steht für „Verschiedenes“.
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VERORDNUNG (EG) Nr. 2176/2002 DER KOMMISSION
vom 6. Dezember 2002

zur Änderung des Anhangs I der Verordnung (EWG) Nr. 2658/87 des Rates über die zolltarifliche
und statistische Nomenklatur sowie den Gemeinsamen Zolltarif

DIE KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft,

gestützt auf die Verordnung (EWG) Nr. 2658/87 des Rates vom
23. Juli 1987 über die zolltarifliche und statistische Nomen-
klatur sowie den Gemeinsamen Zolltarif (1), zuletzt geändert
durch die Verordnung (EG) Nr. 1832/2002 der Kommission (2),
insbesondere auf Artikel 9,

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Mit der Verordnung (EG) Nr. 969/2002 der Kommis-
sion (3) wurde in Anhang I der Verordnung (EWG) Nr.
2658/87 eine neue Zusätzliche Anmerkung 1 zu Kapitel
39 und eine neue Zusätzliche Anmerkung 1 zu Kapitel
40 eingefügt, um zu verdeutlichen, unter welchen Bedin-
gungen mit Zellkunststoff oder Zellkautschuk bestri-
chene, getränkte oder überzogene Fingerhandschuhe,
Handschuhe ohne Fingerspitzen und Fausthandschuhe in
die Kapitel 39 und 40 der Kombinierten Nomenklatur
eingereiht werden.

(2) Es hat sich erwiesen, dass der in diesen Anmerkungen
verwendete Begriff „textile Flächenerzeugnisse“ den Stoff,
aus dem diese Fingerhandschuhe, Handschuhe ohne
Fingerspitzen und Fausthandschuhe hergestellt werden
können, nicht hinreichend beschreibt.

(3) Um den Stoff genauer zu fassen und damit eine einheit-
liche Anwendung der Nomenklatur zu gewährleisten, ist
der in den vorgenannten Zusätzlichen Anmerkungen
verwendete Begriff „textile Flächenerzeugnisse“ durch die
Begriffe „Gewebe, Gewirke, Gestricke, Filze oder Vlies-
stoffe“ zu ersetzen.

(4) Die Verordnung (EWG) Nr. 2658/87 ist daher entspre-
chend zu ändern.

(5) Im Interesse der Rechtssicherheit sollte die vorliegende
Verordnung ab demselben Datum gelten wie die Verord-
nung (EG) Nr. 1832/2002.

(6) Die in dieser Verordnung vorgesehenen Maßnahmen
entsprechen der Stellungnahme des Ausschusses für den
Zollkodex —

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:

Artikel 1

Anhang I der Verordnung (EWG) Nr. 2658/87 erhält die
folgende Fassung:

1. In Kapitel 39 erhält die Zusätzliche Anmerkung 1 die
folgende Fassung:

„1. In das Kapitel 39 gehören mit Zellkunststoff getränkte,
bestrichene oder überzogene Fingerhandschuhe, Hand-
schuhe ohne Fingerspitzen und Fausthandschuhe
unabhängig davon,

— ob sie aus mit Zellkunststoff getränkten, bestri-
chenen oder überzogenen Geweben, Gewirken,
Gestricken (anderen als solchen der Position 5903),
Filzen oder Vliesstoffen konfektioniert sind oder

— aus nicht getränkten, bestrichenen oder überzogenen
Geweben, Gewirken, Gestricken, Filzen oder Vlies-
stoffen konfektioniert und anschließend mit Zell-
kunststoff getränkt, bestrichen oder überzogen
worden sind,

sofern diese Gewebe, Gewirke, Gestricke, Filze oder
Vliesstoffe nur der Verstärkung dienen (Anmerkung 3 c)
zu Kapitel 56 und Anmerkung 2 a) 5) zu Kapitel 59).“

2. In Kapitel 40 erhält die Zusätzliche Anmerkung 1 die
folgende Fassung:

„1. In das Kapitel 40 gehören mit Zellkautschuk getränkte,
bestrichene oder überzogene Fingerhandschuhe, Hand-
schuhe ohne Fingerspitzen und Fausthandschuhe
unabhängig davon,

— ob sie aus mit Zellkautschuk getränkten, bestri-
chenen oder überzogenen Geweben, Gewirken,
Gestricken (anderen als solchen der Position 5906),
Filzen oder Vliesstoffen konfektioniert sind oder

— aus nicht getränkten, bestrichenen oder überzogenen
Geweben, Gewirken, Gestricken, Filzen oder Vlies-
stoffen konfektioniert und anschließend mit Zell-
kautschuk getränkt, bestrichen oder überzogen
worden sind,

sofern diese Gewebe, Gewirke, Gestricke, Filze oder
Vliesstoffe nur der Verstärkung dienen (Anmerkung 3 c)
zu Kapitel 56 und Anmerkung 4, letzter Absatz zu
Kapitel 59).“

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am zwanzigsten Tag nach ihrer
Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften in
Kraft.

Sie gilt ab dem 1. Januar 2003.

7.12.2002 L 331/3Amtsblatt der Europäischen GemeinschaftenDE

(1) ABl. L 256 vom 7.9.1987, S. 1.
(2) ABl. L 290 vom 28.10.2002, S. 1.
(3) ABl. L 149 vom 7.6.2002, S. 20.



Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mitglied-
staat.

Brüssel, den 6. Dezember 2002

Für die Kommission
Frederik BOLKESTEIN

Mitglied der Kommission
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VERORDNUNG (EG) Nr. 2177/2002 DER KOMMISSION
vom 6. Dezember 2002

zur Eröffnung einer Dauerausschreibung zur Ausfuhr von Gerste aus Beständen der schwedischen
Interventionsstelle

DIE KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft,

gestützt auf die Verordnung (EWG) Nr. 1766/92 des Rates vom
30. Juli 1992 über die gemeinsame Marktorganisation für
Getreide (1), geändert durch die Verordnung (EG) Nr. 1666/
2000 des Rates (2), insbesondere auf Artikel 5,

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Die Verordnung (EWG) Nr. 2131/93 der Kommission (3),
zuletzt geändert durch die Verordnung (EG) Nr. 1036/
2000 (4), legt die Verfahren und Bedingungen für die
Abgabe des Getreides fest, das sich im Besitz der Inter-
ventionsstellen befindet.

(2) Angesichts der gegenwärtigen Marktlage ist es ange-
bracht, zur Ausfuhr von 36 093 Tonnen Gerste aus
Beständen der schwedischen Interventionsstelle eine
Dauerausschreibung zu eröffnen.

(3) Außerdem sind besondere Durchführungsbestimmungen
zu erlassen, damit die betreffenden Maßnahmen regel-
mäßig durchgeführt und kontrolliert werden. Zu diesem
Zweck empfiehlt es sich, eine Garantieregelung einzu-
führen, welche die Einhaltung der angestrebten Ziele
gewährleistet, ohne dass sich für die Ausführer über-
mäßige Belastungen ergeben. Deshalb ist von mehreren
Bestimmungen, insbesondere der Verordnung (EWG) Nr.
2131/93, abzuweichen.

(4) Verzögert sich die Übernahme der Gerste um mehr als
fünf Tage oder wird die Freigabe der zu stellenden
Sicherheit aus Gründen verschoben, die der Interventi-
onsstelle zuzuschreiben sind, müsste der betreffende
Mitgliedstaat Entschädigungen zahlen.

(5) Die in dieser Verordnung vorgesehenen Maßnahmen
entsprechen der Stellungnahme des Verwaltungsaus-
schusses für Getreide —

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:

Artikel 1

Vorbehaltlich der Bestimmungen dieser Verordnung nimmt die
schwedische Interventionsstelle unter den in der Verordnung
(EWG) Nr. 2131/93 festgelegten Bedingungen eine Daueraus-
schreibung für die Ausfuhr von Gerste aus ihren Beständen vor.

Artikel 2

(1) Die Ausschreibung betrifft höchstens 36 093 Tonnen
Gerste. Diese Höchstmenge darf nach allen Drittländern außer
den Vereinigten Staaten von Amerika, Kanada und Mexiko
ausgeführt werden.

(2) Die Gebiete, in denen die 36 093 Tonnen Gerste lagern,
sind in Anhang I angegeben.

Artikel 3

(1) Abweichend von Artikel 16 Unterabsatz 3 der Verord-
nung (EWG) Nr. 2131/93 gilt für die Ausfuhr der Angebots-
preis.

(2) Bei den Ausfuhren im Rahmen dieser Verordnung
werden weder Ausfuhrerstattungen, Ausfuhrabgaben noch
monatliche Zuschläge angewandt.

(3) Artikel 8 Absatz 2 der Verordnung (EWG) Nr. 2131/93
wird nicht angewandt.

Artikel 4

(1) Die Ausfuhrlizenzen gelten ab ihrer Erteilung gemäß
Artikel 9 der Verordnung (EWG) Nr. 2131/93 bis zum Ende
des vierten darauf folgenden Monats.

(2) Den im Rahmen dieser Ausschreibung eingereichten
Geboten dürfen keine Ausfuhrlizenzanträge gemäß Artikel 49
der Verordnung (EG) Nr. 1291/2000 der Kommission (5) beige-
fügt sein.

Artikel 5

(1) Abweichend von Artikel 7 Absatz 1 der Verordnung
(EWG) Nr. 2131/93 läuft die Angebotsfrist der ersten Teilaus-
schreibung am 12. Dezember 2002 um 9.00 Uhr (Brüsseler
Zeit) aus.

(2) Angebote für die folgenden Teilausschreibungen können
jeweils bis Donnerstag, 9.00 Uhr (Brüsseler Zeit), eingereicht
werden.

(3) Die letzte Teilausschreibung läuft am 22. Mai 2003, 9.00
Uhr (Brüsseler Zeit), aus.

(4) Die Angebote sind bei der schwedischen Interventions-
stelle einzureichen.

Artikel 6

(1) Die Interventionsstelle, der Lagerhalter und, falls er dies
wünscht, der Zuschlagsempfänger entnehmen einvernehmlich
nach Wahl des Zuschlagsempfängers entweder vor dem oder
zum Zeitpunkt der Auslagerung der zugeschlagenen Partie
mindestens eine Kontrollprobe je 500 Tonnen und analysieren
diese Proben. Die Interventionsstelle kann durch einen Beauf-
tragten vertreten sein, sofern es sich bei diesem nicht um den
Lagerhalter handelt.
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Im Widerspruchsfall werden die Analyseergebnisse der
Kommission mitgeteilt.

Die Entnahme der Kontrollproben und ihre Analyse erfolgen
innerhalb von sieben Arbeitstagen nach dem Antrag des
Zuschlagsempfängers oder innerhalb von drei Arbeitstagen,
wenn die Probenahme bei Auslagerung erfolgt. Zeigt das
endgültige Ergebnis der Probenanalyse

a) eine Qualität, die besser ist als die in der Ausschreibungsbe-
kanntmachung vorgesehene, so muss der Zuschlag-
sempfänger die Partie in unverändertem Zustand annehmen;

b) eine Qualität, die bessere Merkmale als die für interventions-
fähiges Getreide erforderlichen Mindestmerkmale aufweist,
aber die in der Ausschreibungsbekanntmachung vorgese-
hene Qualität nicht erreicht, ohne jedoch folgende Grenz-
werte zu überschreiten:
— 2 kg/hl für das spezifische Gewicht, ohne dass dies

niedriger ist als 60 kg/hl,
— einen Prozentpunkt beim Feuchtigkeitsgehalt,
— einen halben Prozentpunkt bei den Verunreinigungen

gemäß Buchstabe B Nummer 2 bzw. Nummer 4 des
Anhangs der Verordnung (EG) Nr. 824/2000 der
Kommission (1) und

— einen halben Prozentpunkt bei den Verunreinigungen
gemäß Buchstabe B Nummer 5 des Anhangs der Verord-
nung (EG) Nr. 824/2000, wobei die zulässigen
Prozentsätze für schädliche Körner und Mutterkorn
unverändert bleiben,

so muss der Zuschlagsempfänger die Partie im unver-
änderten Zustand annehmen;

c) eine Qualität, die bessere Merkmale als die für interventions-
fähiges Getreide erforderlichen Mindestmerkmale aufweist,
aber die in der Ausschreibungsbekanntmachung vorgese-
hene Qualität nicht erreicht und die unter Buchstabe b)
genannten Grenzwerte überschreitet, so kann der Zuschlag-
sempfänger
— entweder die Partie im unveränderten Zustand

annehmen
— oder die Übernahme dieser Partie ablehnen. Er wird erst

von allen Pflichten hinsichtlich der Partie einschließlich
Sicherheitsleistungen entbunden, wenn er die Kommis-
sion und die Interventionsstelle gemäß Anhang II unver-
züglich davon in Kenntnis gesetzt hat. Beantragt er
jedoch bei der Interventionsstelle, ihm aus Interventions-
beständen ohne zusätzliche Kosten eine andere Partie
Gerste der vorgesehenen Qualität zu liefern, so wird die
Sicherheit nicht freigegeben. Die betreffende Partie ist
innerhalb von höchstens drei Tagen nach dem Antrag
des Zuschlagsempfängers zu ersetzen. Der Zuschlags-
empfänger setzt die Kommission gemäß Anhang II
unverzüglich davon in Kenntnis;

d) eine Qualität, die die für interventionsfähiges Getreide erfor-
derlichen Mindestmerkmale nicht aufweist, so darf der
Zuschlagsempfänger die betreffende Partie nicht über-
nehmen. Er wird erst von allen Pflichten hinsichtlich der
Partie einschließlich Sicherheitsleistungen entbunden, wenn
er die Kommission und die Interventionsstelle gemäß
Anhang II unverzüglich davon in Kenntnis gesetzt hat. Er
kann jedoch bei der Interventionsstelle beantragen, ihm aus
Interventionsbeständen ohne zusätzliche Kosten eine andere
Partie Gerste der vorgesehenen Qualität zu liefern. In diesem
Fall wird die Sicherheit nicht freigegeben. Die betreffende

Partie ist innerhalb von höchstens drei Tagen nach dem
Antrag des Zuschlagsempfängers zu ersetzen. Der Zuschlag-
sempfänger setzt die Kommission gemäß Anhang II unver-
züglich davon in Kenntnis.

(2) Erfolgt die Auslagerung der Gerste jedoch, bevor die
Analyseergebnisse vorliegen, so trägt der Zuschlagsempfänger
unbeschadet etwaiger Rechtsbehelfe, die ihm gegenüber dem
Lagerhalter zustehen, alle Risiken nach der Abholung der
Partie.

(3) Hat der Zuschlagsempfänger nach wiederholten Ersatzlie-
ferungen nicht innerhalb eines Monats nach Einreichung seines
diesbezüglichen Antrags eine Ersatzpartie der vorgesehenen
Qualität erhalten, so wird er von allen seinen Pflichten
einschließlich Sicherheitsleistungen entbunden, wenn er die
Kommission und die Interventionsstelle gemäß Anhang II
unverzüglich davon in Kenntnis gesetzt hat.

(4) Die Probenahme- und Analysekosten gemäß Absatz 1
gehen, für jeweils höchstens 500 Tonnen und mit Ausnahme
der Kosten, die beim Umlauf im Silo entstehen, zulasten des
EAGFL, es sei denn, es handelt sich nach den endgültigen
Analyseergebnissen um eine nicht interventionsfähige Qualität.
Der Zuschlagsempfänger trägt die Kosten des Umlaufs im Silo
und der von ihm gegebenenfalls beantragten zusätzlichen
Analysen.

Artikel 7

Abweichend von Artikel 12 der Verordnung (EWG) Nr. 3002/
92 der Kommission (2) tragen die Dokumente über den Verkauf
von Gerste im Rahmen dieser Verordnung, insbesondere die
Ausfuhrlizenz, der Abholschein nach Artikel 3 Absatz 1 Buch-
stabe b) der genannten Verordnung, die Ausfuhrerklärung und
gegebenenfalls das Kontrollexemplar T5 einen der nachste-
henden Vermerke:

— Cebada de intervención sin aplicación de restitución ni
gravamen, Reglamento (CE) no 2177/2002

— Byg fra intervention uden restitutionsydelse eller -afgift,
forordning (EF) nr. 2177/2002

— Interventionsgerste ohne Anwendung von Ausfuhrerstat-
tungen oder Ausfuhrabgaben, Verordnung (EG) Nr. 2177/
2002

— Κριθή παρέµβασης χωρίς εφαρµογή επιστροφής ή φόρου, κανο-
νισµός (ΕΚ) αριθ. 2177/2002

— Intervention barley without application of refund or tax,
Regulation (EC) No 2177/2002

— Orge d'intervention ne donnant pas lieu à restitution ni
taxe, règlement (CE) no 2177/2002

— Orzo d'intervento senza applicazione di restituzione né di
tassa, regolamento (CE) n. 2177/2002

— Gerst uit interventie, zonder toepassing van restitutie of
belasting, Verordening (EG) nr. 2177/2002

— Cevada de intervenção sem aplicação de uma restituição ou
imposição, Regulamento (CE) n.o 2177/2002

— Interventio-ohraa, johon ei sovelleta vientitukea eikä vienti-
maksua, asetus (EY) N:o 2177/2002

— Interventionskorn, utan tillämpning av bidrag eller avgift,
förordning (EG) nr 2177/2002.
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Artikel 8

(1) Die gemäß Artikel 13 Absatz 4 der Verordnung (EWG)
Nr. 2131/93 zu stellende Sicherheit wird freigegeben, sobald
der Zuschlagsempfänger die Ausfuhrlizenz erhalten hat.

(2) Abweichend von Artikel 17 der Verordnung (EWG) Nr.
2131/93 wird die Verpflichtung zur Ausfuhr durch eine Sicher-
heit gewährleistet, die der Differenz zwischen dem am Tag des
Zuschlags geltenden Interventionspreis und dem Zuschlagspreis
entspricht, aber nicht weniger als 10 EUR je Tonne beträgt.
Die Hälfte dieses Betrags ist bei der Erteilung der Ausfuhrlizenz,
der Restbetrag vor der Übernahme des Getreides zu hinter-
legen.

Abweichend von Artikel 15 Absatz 2 der Verordnung (EWG)
Nr. 3002/92 gilt Folgendes:

— Der Teil der Sicherheit, der bei der Erteilung der Ausfuhrli-
zenz hinterlegt wurde, wird innerhalb von zwanzig Arbeits-
tagen nach dem Tag freigegeben, an dem der Zuschlags-
empfänger nachweist, dass das übernommene Getreide das
Zollgebiet der Gemeinschaft verlassen hat.

Abweichend von Artikel 17 Absatz 3 der Verordnung (EWG)
Nr. 2131/93 gilt Folgendes:

— Der Restbetrag der Sicherheit wird innerhalb von fünfzehn
Arbeitstagen nach dem Tag freigegeben, an dem der
Zuschlagsempfänger den Nachweis gemäß Artikel 16 der
Verordnung (EG) Nr. 800/1999 der Kommission (1)
erbringt.

(3) Abgesehen von begründeten Sonderfällen, insbesondere
der Einleitung verwaltungsrechtlicher Ermittlungen, leistet der
Mitgliedstaat bei Überschreitung der in diesem Artikel vorgese-
henen Fristen für die Freigabe der Sicherheiten eine Entschädi-
gung von 0,015 EUR/10 t für jeden Verzugstag.

Diese Entschädigung wird vom EAGFL nicht erstattet.

Artikel 9

Die schwedische Interventionsstelle teilt der Kommission
spätestens zwei Stunden nach Ablauf der Einreichungsfrist die
eingegangenen Angebote mit. Diese Angebote müssen gemäß
dem Schema in Anhang III an die im Anhang IV angegebenen
Nummern übermittelt werden.

Artikel 10

Diese Verordnung tritt am Tag ihrer Veröffentlichung im Amts-
blatt der Europäischen Gemeinschaften in Kraft.

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mitglied-
staat.

Brüssel, den 6. Dezember 2002

Für die Kommission
Franz FISCHLER

Mitglied der Kommission
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ANHANG I

(in Tonnen)

Lagerort Mengen

Djurön 21 517,365

Helsingborg 7 079,340

Köping 7 496,648
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ANHANG II

ABLEHNUNG EINER PARTIE IM RAHMEN DER DAUERAUSSCHREIBUNG ZUR AUSFUHR VON GERSTE
AUS BESTÄNDEN DER SCHWEDISCHEN INTERVENTIONSSTELLE

(Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EG) Nr. 2177/2002)



ANHANG III

DAUERAUSSCHREIBUNG ZUR AUSFUHR VON GERSTE AUS BESTÄNDEN DER SCHWEDISCHEN INTER-
VENTIONSSTELLE

(Verordnung (EG) Nr. 2177/2002)

7.12.2002 L 331/9Amtsblatt der Europäischen GemeinschaftenDE

ANHANG IV

Die einzigen zu benutzenden Nummern für Telekopie in Brüssel sind folgende: Generaldirektion AGRI-C-1

— Telekopie: (32-2) 296 49 56

(32-2) 295 25 15.



VERORDNUNG (EG) Nr. 2178/2002 DER KOMMISSION
vom 6. Dezember 2002

zur Einstellung der Fischerei auf Gemeine Seezunge durch Schiffe unter der Flagge Frankreichs

DIE KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft,

gestützt auf die Verordnung (EWG) Nr. 2847/93 des Rates vom
12. Oktober 1993 zur Einführung einer Kontrollregelung für
die Gemeinsame Fischereipolitik (1), zuletzt geändert durch die
Verordnung (EG) Nr. 2846/98 (2), insbesondere auf Artikel 21
Absatz 3,

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) In der Verordnung (EG) Nr. 2555/2001 des Rates vom
18. Dezember 2001 zur Festsetzung der Fangmöglich-
keiten und damit zusammenhängende Fangbedingungen
für bestimmte Fischbestände und Bestandsgruppen in
den Gemeinschaftsgewässern sowie für Gemeinschafts-
schiffe in Gewässern mit Fangbeschränkungen (2002) (3)
sind für das Jahr 2002 Quoten für Seezunge vorgegeben.

(2) Um die Einhaltung der Fangbeschränkungen für quoten-
gebundene Bestände zu gewährleisten, muss die
Kommission den Zeitpunkt festsetzen, zu dem die zuge-
teilte Quote aufgrund der Fänge der Fischereifahrzeuge
unter der Flagge eines Mitgliedstaats als ausgeschöpft
gilt.

(3) Nach den der Kommission übermittelten Angaben haben
die Seezungenfänge im ICES-Gebiet VIII a, b durch
Schiffe, die die Flagge Frankreichs führen oder in Frank-

reich registriert sind, die für 2002 zugeteilte Quote
erreicht. Frankreich hat die Befischung dieses Bestands
ab dem 30. November 2002 verboten. Es empfiehlt sich
daher, dieses Datum zu übernehmen —

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:

Artikel 1

Aufgrund der Seezungenfänge im ICES-Gebiet VIII a, b durch
Schiffe, die die Flagge Frankreichs führen oder in Frankreich
registriert sind, gilt die Frankreich für 2002 zugeteilte Quote
als erschöpft.

Die Fischerei auf Gemeine Seezunge im ICES-Gebiet VIII a, b
durch Schiffe, die die Flagge Frankreichs führen oder in Frank-
reich registriert sind, sowie die Aufbewahrung an Bord, das
Umladen und Anlanden von Fängen aus diesem Bestand, die
von den genannten Schiffen nach Beginn der Anwendung
dieser Verordnung getätigt werden, sind verboten.

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am Tag nach ihrer Veröffentlichung im
Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften in Kraft.

Sie gilt mit Wirkung vom 30. November 2002.

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mitglied-
staat.

Brüssel, den 6. Dezember 2002

Für die Kommission
Franz FISCHLER

Mitglied der Kommission
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VERORDNUNG (EG) Nr. 2179/2002 DER KOMMISSION
vom 6. Dezember 2002

über besondere Bestimmungen für die Gewährung von Beihilfen für die private Lagerhaltung auf
dem Schweinefleischsektor

DIE KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft,

gestützt auf die Verordnung (EWG) Nr. 2759/75 des Rates vom
29. Oktober 1975 über die gemeinsame Marktorganisation für
Schweinefleisch (1), zuletzt geändert durch die Verordnung (EG)
Nr. 1365/2000 (2), insbesondere auf Artikel 4 Absatz 6 und
Artikel 5 Absatz 4,

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Interventionsmaßnahmen auf dem Schweinefleischsektor
können beschlossen werden, wenn der Durchschnitts-
preis für geschlachtete Schweine auf den repräsentativen
Märkten der Gemeinschaft unter 103 % des Grund-
preises liegt und damit zu rechnen ist, dass er sich
weiterhin unter diesem Niveau hält.

(2) Die Marktlage ist durch einen deutlichen Rückgang der
Preise gekennzeichnet, die unter dem genannten Niveau
liegen. Aufgrund der jahreszeitlichen und zyklischen
Entwicklung dürfte diese Lage weiter andauern.

(3) Es ist erforderlich, Interventionsmaßnahmen zu treffen;
diese können auf Beihilfen für die private Lagerhaltung
gemäß den Bestimmungen der Verordnung (EWG) Nr.
3444/90 der Kommission vom 27. November 1990 mit
Durchführungsbestimmungen betreffend die Gewährung
von Beihilfen für die private Lagerhaltung von Schweine-
fleisch (3), geändert durch die Verordnung (EG) Nr.
3533/93 (4), beschränkt werden.

(4) Gemäß Artikel 3 der Verordnung (EWG) Nr. 2763/75
des Rates vom 29. Oktober 1975 über die allgemeinen
Vorschriften betreffend die Gewährung von Beihilfen für
die private Lagerhaltung auf dem Sektor Schweine-
fleisch (5) kann die Kommission eine Verkürzung oder
Verlängerung der Lagerzeit beschließen. Zusätzlich zu
den Beihilfebeträgen für eine bestimmte Lagerzeit sind
die Zuschlags- und Abzugsbeträge für die Fälle festzu-
setzen, in denen die Kommission einen solchen
Beschluss trifft.

(5) Um die Verwaltungs- und Kontrollarbeiten zu
erleichtern, die sich aus den Vertragsabschlüssen
ergeben, erscheint es angebracht, Mindestmengen festzu-
setzen.

(6) Die Sicherheit muss so hoch sein, dass sie die Einhaltung
der übernommenen Verpflichtungen seitens des Lage-
rhalters gewährleistet.

(7) Die in dieser Verordnung vorgesehenen Maßnahmen
entsprechen der Stellungnahme des Verwaltungsaus-
schusses für Schweinefleisch —

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:

Artikel 1

(1) Ab 9. Dezember 2002 können Anträge auf Beihilfe für
die private Lagerhaltung gemäß der Verordnung (EWG) Nr.
3444/90 gestellt werden. Das Verzeichnis der beihilfefähigen
Erzeugnisse und die zugehörigen Beträge befinden sich im
Anhang.

(2) Wird die Lagerzeit durch die Kommission verlängert oder
verkürzt, so wird der Beihilfebetrag entsprechend angepasst.
Die monatlichen und täglichen Zuschlags- und Abzugsbeträge
sind im Anhang in den Spalten 6 und 7 festgesetzt.

Artikel 2

Die Mindestmengen je Vertrag und Erzeugnis sind Folgende:

a) für Erzeugnisse ohne Knochen: 10 Tonnen,

b) für alle anderen Erzeugnisse: 15 Tonnen.

Artikel 3

Die Sicherheit beträgt 20 % der im Anhang festgesetzten Beihil-
febeträge.

Artikel 4

Diese Verordnung tritt am Tag ihrer Veröffentlichung im Amts-
blatt der Europäischen Gemeinschaften in Kraft.
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Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mitglied-
staat.

Brüssel, den 6. Dezember 2002

Für die Kommission
Franz FISCHLER

Mitglied der Kommission
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ANHANG

(in EUR/t)

KN-Code Beihilfefähige Erzeugnisse

Beihilfe für eine Lagerzeit von Zuschläge oder
Abschläge

3
Monaten

4
Monaten

5
Monaten je Monat je Tag

1 2 3 4 5 6 7

ex 0203 Fleisch von Hausschweinen, frisch
oder gekühlt:

ex 0203 11 10 Halbe Tierkörper, ohne Vorderpfote,
Schwanz, Niere, Saum- und Stich-
fleisch und Rückenmark (1)

278 315 352 37 1,24

ex 0203 12 11 Schinken 337 379 421 42 1,41

ex 0203 12 19 Schultern 337 379 421 42 1,41

ex 0203 19 11 Vorderteile 337 379 421 42 1,41

ex 0203 19 13 Kotelettstränge, mit oder ohne Nacken
oder Nacken gesondert, Kotelettstränge
mit oder ohne Hüfte (2) (3)

337 379 421 42 1,41

ex 0203 19 15 Bäuche, wie gewachsen oder recht-
eckig zugeschnitten

164 197 230 33 1,09

ex 0203 19 55 Bäuche, wie gewachsen oder recht-
eckig zugeschnitten, ohne Schwarte
und Rippen

164 197 230 33 1,09

ex 0203 19 55 Schinken, Schultern, Vorderteile, Kote-
lettstränge mit oder ohne Nacken oder
Nacken gesondert, Kotelettstränge mit
oder ohne Hüfte, ohne Knochen (2) (3)

337 379 421 42 1,41

ex 0203 19 55 Teilstücke im Zuschnitt „middles“, mit
oder ohne Schwarte oder Speck, ohne
Knochen (4)

255 290 325 35 1,17

ex 0203 19 59 Teilstücke im Zuschnitt „middles“, mit
oder ohne Schwarte oder Speck, mit
Knochen (4)

255 290 325 35 1,17

(1) Die Beihilfe kann auch halben Tierkörpern mit dem „Wiltshire-Schnitt“, d. h. ohne Kopf, Backe, Fettbacke, Pfoten, Schwanz, Flomen,
Niere, Filet, Schulterblatt, Brustbein, Wirbelsäule, Hüftknochen und Zwerchfell, zugute kommen.

(2) Die Kotelettstränge und Nacken verstehen sich mit oder ohne Schwarte, die zugehörige Speckschicht darf jedoch 25 mm nicht über-
steigen.

(3) Die vertraglich festgesetzte Menge kann sich auf jegliche Zusammensetzung der genannten Teilstücke beziehen.
(4) Gleiche Angebotsform wie die Erzeugnisse des KN-Codes 0210 19 20.



VERORDNUNG (EG) Nr. 2180/2002 DER KOMMISSION
vom 6. Dezember 2002

zu den Anträgen auf Erteilung von Lizenzen für die Ausfuhr von Reis und Bruchreis mit Voraus-
festsetzungen der Erstattung

DIE KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft,

gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 3072/95 des Rates vom
22. Dezember 1995 über die gemeinsame Marktorganisation
für Reis (1), zuletzt geändert durch die Verordnung (EG) Nr.
411/2002 der Kommission (2),

gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 1162/95 der Kommission
vom 23. Mai 1995 mit besonderen Durchführungsbestim-
mungen über Einfuhr- und Ausfuhrlizenzen für Getreide und
Reis (3), zuletzt geändert durch die Verordnung (EG) Nr. 1322/
2002 (4), insbesondere auf Artikel 7 Absatz 4 Unterabsatz 2,

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Artikel 7 Absatz 4 der Verordnung (EG) Nr. 1162/95
bestimmt für den Fall, dass bei der Festsetzung der
Erstattung für die Ausfuhr auf diesen Absatz ausdrück-
lich Bezug genommen wird, eine Frist von drei Arbeits-
tagen nach der Beantragung der Ausfuhrlizenzen mit
Vorausfestsetzung der Erstattung. Dieser Artikel sieht
außerdem vor, dass die Kommission einen einheitlichen
Verringerungsprozentsatz anwendet, falls die Ausfuhrli-
zenzanträge die Mengen überschreiten, die ausgeführt
werden dürfen. Die Erstattungen, die im Rahmen dieser
Regelung für eine Menge von 1 389 Tonnen für die im
Anhang der genannten Verordnung festgelegte Bestim-
mung R01 gewährt werden, sind durch die Verordnung
(EG) Nr. 2119/2002 der Kommission (5) festgelegt.

(2) Da die am 5. Dezember 2002 für die Bestimmung R01
eingereichten Lizenzanträge die verfügbaren Mengen
überschreiten, ist für die am 5. Dezember 2002 beantra-
gten Ausfuhrlizenzen der entsprechende Verringerungs-
prozentsatz festzusetzen.

(3) Diese Verordnung ist unter Berücksichtigung ihrer
Zweckbestimmung ab ihrer Veröffentlichung im Amts-
blatt anwendbar —

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:

Artikel 1

Die am 5. Dezember 2002 für die im Anhang der Verordnung
(EG) Nr. 2119/2002 festgelegte Bestimmung R01 für die
Ausfuhr von Reis und Bruchreis mit Vorausfestsetzung der
Erstattung beantragten Lizenzen werden im Rahmen der
genannten Verordnung für die mit dem Verringerungssatz von
38,83 % multiplizierten Antragsmengen erteilt.

Artikel 2

Auf die für die im Anhang der Verordnung (EG) Nr. 2119/
2002 festgelegte Bestimmung R01 ab 6. Dezember 2002 für
die Ausfuhr von Reis und Bruchreis gestellten Lizenzanträge
werden im Rahmen der genannten Verordnung keine Ausfuhr-
lizenzen erteilt.

Artikel 3

Diese Verordnung tritt am 7. Dezember 2002 in Kraft.

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mitglied-
staat.

Brüssel, den 6. Dezember 2002

Für die Kommission
J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Generaldirektor für Landwirtschaft
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VERORDNUNG (EG) Nr. 2181/2002 DER KOMMISSION
vom 6. Dezember 2002

zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 1239/95 zur Durchführung der Verordnung (EG) Nr. 2100/
94 des Rates im Hinblick auf das Verfahren vor dem Gemeinschaftlichen Sortenamt

DIE KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft,

gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 2100/94 vom 27. Juli
1994 über den gemeinschaftlichen Sortenschutz (1), zuletzt
geändert durch die Verordnung (EG) Nr. 2506/95 (2), insbeson-
dere auf Artikel 114,

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Das mit der Verordnung (EG) Nr. 2100/94 eingerichtete
Gemeinschaftliche Sortenamt („das Amt“) ist für die
Durchführung und Anwendung der Sortenschutzrege-
lung zuständig.

(2) Die Vorschriften über das Verfahren vor dem Amt sind
in der Verordnung (EG) Nr. 1239/95 der Kommission (3),
geändert durch die Verordnung (EG) Nr. 448/96 (4), fest-
gelegt. Gemäß Artikel 27 der genannten Verordnung
können Berichte über Prüfungen, die unter der Verant-
wortung der Behörden eines Mitgliedstaats oder eines
Drittlands, das Mitglied des Internationalen Verbandes
zum Schutz von Pflanzenzüchtungen (UPOV) ist, durch-
geführt wurden, als ausreichende Entscheidungsgrund-
lage angesehen werden. Artikel 27 war jedoch eine
befristete Bestimmung, die am 30. Juni 1998 ausgelaufen
ist.

(3) Das Ziel der befristeten Anwendung von Artikel 27 der
Verordnung (EG) Nr. 1239/95 war die Errichtung eines
unabhängigen Gemeinschaftssystems, bei dem das Amt
die technische Prüfung der mit dem Antrag auf Sorten-
schutz vorgelegten Sorten veranlasst. Die Erfahrung hat
jedoch gezeigt, dass das Amt auch andere als die in
Artikel 27 genannten Prüfungsberichte berücksichtigen
muss.

(4) Die meisten gemeinschaftlichen Sortenschutzrechte, die
nach dem 30. Juni 1998 gewährt wurden, basierten auf
Entscheidungen, denen von anderen Einrichtungen als
dem Amt durchgeführte technische Prüfungen zugrunde
lagen, die Sortenschutzrechte in einem sehr wettbe-
werbsgeprägten Markt erteilen.

(5) Daher müssen die Praktiken des Amts seit dem 1. Juli
1998 reguliert werden. Gleichzeitig sollte die Möglich-
keit einer künftigen Anwendung von Artikel 27 offen
gehalten werden. Die Verordnung (EG) Nr. 1239/95 ist
daher mit Wirkung vom 1. Juli 1998 zu ändern.

(6) Der Verwaltungsrat des Gemeinschaftlichen Sortenamts
ist gehört worden.

(7) Die in dieser Verordnung vorgesehenen Maßnahmen
entsprechen der Stellungnahme des Ständigen
Ausschusses für Sortenschutz —

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:

Artikel 1

Die Verordnung (EG) Nr. 1239/95 wird wie folgt geändert:

1. Artikel 27 erhält folgende Fassung:

„Artikel 27

Sonstige Prüfungsberichte

(1) Das Amt kann einen Bericht über die Ergebnisse einer
technischen Prüfung, die für amtliche Zwecke in einem
Mitgliedstaat durch eines der für die betreffende Art nach
Artikel 55 Absatz 1 der Grundverordnung zuständigen
Ämter durchgeführt wurde oder deren Durchführung im
Gange ist, als ausreichende Entscheidungsgrundlage ansehen,
sofern

— das für die technische Prüfung vorgelegte Material
hinsichtlich der Menge und Beschaffenheit den gemäß
Artikel 55 Absatz 4 der Grundverordnung festgelegten
Bedingungen entspricht;

— die technische Prüfung in einer Weise durchgeführt
worden ist, die mit dem Prüfungsauftrag des Verwal-
tungsrats nach Artikel 55 Absatz 1 der Grundverord-
nung und den Prüfungsrichtlinien oder allgemeinen
Anweisungen nach Artikel 56 Absatz 2 der Grundver-
ordnung und Artikel 22 und 23 der vorliegenden
Verordnung im Einklang steht;

— das Amt die Gelegenheit hatte, die Durchführung der
betreffenden technischen Prüfung zu überwachen, und

— die Zwischenberichte über jede Vegetationsperiode vor
dem Prüfungsbericht vorgelegt werden, soweit die
Prüfungsberichte nicht sofort verfügbar sind.

(2) Hält das Amt den Prüfungsbericht nach Absatz 1 als
Entscheidungsgrundlage für unzureichend, so kann es nach
Rücksprache mit dem Antragsteller und dem betreffenden
Prüfungsamt gemäß Artikel 55 der Grundverordnung
verfahren.
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(3) Das Amt und jedes zuständige Sortenamt eines
Mitgliedstaats leisten einander Amtshilfe in der Form, dass
sie Prüfungsberichte über eine Sorte, die zur Beurteilung der
Unterscheidbarkeit, Homogenität und Beständigkeit
derselben Sorte dienen, auf Antrag zur Verfügung stellen.
Ein bestimmter und von den betreffenden Ämtern verein-
barter Betrag wird vom Amt oder von dem zuständigen
nationalen Sortenamt für die Vorlage eines solchen Berichts
an den jeweils anderen erhoben.

(4) Das Amt kann einen Bericht über die Ergebnisse einer
technischen Prüfung, die für amtliche Zwecke in einem
Drittland, das Mitglied des Internationalen Verbandes zum
Schutz von Pflanzenzüchtungen (UPOV) ist, durchgeführt
wurde oder deren Durchführung im Gange ist, als ausrei-
chende Entscheidungsgrundlage ansehen, sofern die techni-
sche Prüfung den Bedingungen entspricht, die in einer
schriftlichen Vereinbarung zwischen dem Amt und der
zuständigen Behörde des betreffenden Drittlandes festgelegt
sind. Diese Bedingungen umfassen mindestens Folgendes:
— die in Absatz 1 erster Gedankenstrich genannten Bedin-

gungen für das vorgelegte Material;

— dass die technische Prüfung im Einklang mit den
Prüfungsrichtlinien oder allgemeinen Anweisungen nach
Artikel 56 Absatz 2 der Grundverordnung durchgeführt
worden ist;

— dass das Amt die Gelegenheit hatte, die Eignung der
Einrichtungen zur Durchführung einer technischen
Prüfung für die betreffenden Arten in dem Drittland zu
beurteilen und die Durchführung der betreffenden tech-
nischen Prüfung zu überwachen;

— die in Absatz 1 vierter Gedankenstrich genannten Bedin-
gungen für die Verfügbarkeit der Berichte.“

2. Artikel 95 Absatz 2 wird gestrichen.

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am Tag ihrer Veröffentlichung im Amts-
blatt der Europäischen Gemeinschaften in Kraft.

Sie gilt mit Wirkung vom 1. Juli 1998.

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mitglied-
staat.

Brüssel, den 6. Dezember 2002

Für die Kommission
David BYRNE

Mitglied der Kommission
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VERORDNUNG (EG) Nr. 2182/2002 DER KOMMISSION
vom 6. Dezember 2002

mit Durchführungsbestimmungen zur Verordnung (EWG) Nr. 2075/92 des Rates hinsichtlich des
gemeinschaftlichen Tabakfonds

DIE KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft,

gestützt auf die Verordnung (EWG) Nr. 2075/92 des Rates vom
30. Juni 1992 über die gemeinsame Marktorganisation für
Rohtabak (1), zuletzt geändert durch die Verordnung (EG) Nr.
546/2002 (2), insbesondere auf Artikel 14a,

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Mit der Verordnung (EG) Nr. 546/2002 wurde Artikel
13 der Verordnung (EWG) Nr. 2075/92, durch den ein
gemeinschaftlicher Tabakfonds eingerichtet worden ist,
geändert. Die Änderungen betreffen die Tätigkeitsbe-
reiche des Fonds. Folglich müssen Durchführungsbestim-
mungen zu dieser Änderung erlassen werden.

(2) Es ist angezeigt, einerseits Maßnahmen zur Bekämpfung
des Tabakmissbrauchs zu unterstützen und insbesondere
die Öffentlichkeit besser über die schädlichen Auswir-
kungen des Tabakkonsums zu unterrichten und anderer-
seits gezielte, mit dem Quotenrückkaufprogramm
zusammenwirkende Maßnahmen zur Umstellung der
Tabakerzeugung auf andere Kulturen sowie Studien, mit
denen die Möglichkeiten der Umstellung der Erzeuger
auf andere Kulturen oder Tätigkeiten untersucht werden
sollen, zu finanzieren.

(3) Die Aufteilung der Finanzmittel auf die beiden Haupt-
ziele des Fonds, Information und Umstellung, sollte gere-
gelt werden. Sollte sich jedoch herausstellen, dass die
Zuweisung für das eine oder andere dieser Ziele nicht in
vollem Umfang ausgeschöpft wurde, so empfiehlt es
sich, die ursprüngliche Zuweisung auf die beiden Ziele
erneut zu überprüfen.

(4) Der Tabakfonds wird aus Beträgen gespeist, die bei der
Zahlung der den Tabakerzeugern gewährten Prämie
einbehalten werden. Deshalb ist es gerechtfertigt, dass
die öffentlichen Fördermittel für die finanzierten
Maßnahmen ausschließlich aus den Eigenmitteln des
Gemeinschaftsfonds aufgebracht werden.

(5) Bei den Informationsprogrammen sind die im Rahmen
der vorgesehenen Verfahren eingereichten Vorschläge
nach Kriterien zu beurteilen, die eine bestmögliche
Auswahl gewährleisten. Es ist auch die Möglichkeit
vorzusehen, dass Projekte auf Initiative und für Rech-
nung der Kommission durchgeführt werden. Zu diesem
Zweck dürften Aufforderungen zur Einreichung von
Vorschlägen bzw. öffentliche Ausschreibungen die geeig-
netsten Mittel sein.

(6) Es empfiehlt sich, Auswahlkriterien für natürliche oder
juristische Personen festzulegen, die im Rahmen der
Informationsprogramme Vorschläge einreichen können.

(7) Im Interesse einer effizienten Verwaltung der Informati-
onsprogramme sollte für die Durchführung der von der
Kommission genehmigten Projekte eine Frist gesetzt
werden. Es kann vorkommen, dass sich eine einmal
gesetzte Frist ausnahmsweise als zu kurz erweist. Daher
sollte unter bestimmten Voraussetzungen eine Fristver-
längerung möglich sein.

(8) Um eine optimale Auswahl der im Rahmen der Informa-
tionsprogramme finanzierten Projekte zu ermöglichen
und die ordnungsgemäße Durchführung der geneh-
migten Projekte sicherzustellen, sollte die Kommission
bei der Auswahl der Projekte durch einen wissenschaftli-
chen und technischen Ausschuss unterstützt werden. Die
Kommission muss die Möglichkeit haben, zur Bewertung
die Dienste unabhängiger Sachverständiger in Anspruch
zu nehmen.

(9) Um die ordnungsgemäße Durchführung aller im
Rahmen der Informationsprogramme finanzierten
Projekte sicherzustellen, müssen die Durchführungsbe-
stimmungen in dem mit der Kommission abgeschlos-
senen Vertrag festgelegt werden. Falls der Vertrags-
nehmer einen Vorschuss beantragt, muss er gemäß den
Bedingungen von Titel III der Verordnung (EWG) Nr.
2220/85 der Kommission vom 22. Juli 1985 mit
gemeinsamen Durchführungsbestimmungen zur Rege-
lung der Sicherheiten für landwirtschaftliche Erzeug-
nisse (3), zuletzt geändert durch die Verordnung (EG) Nr.
1932/1999 (4), eine Sicherheit zugunsten der Kommis-
sion leisten.

(10) Bei den Informationsprogrammen empfiehlt es sich,
ungerechtfertigte Maßnahmenüberlagerungen im
Rahmen ein und desselben Projekts zu vermeiden. In
bestimmten Fällen, insbesondere bei Unregelmäßigkeiten,
sind die überwiesenen Beträge wieder einzuziehen.

(11) Bei den gezielten Maßnahmen zur Umstellung der
Tabakerzeugung auf andere Kulturen ist festzulegen,
welche Einzelmaßnahmen zur Umstellung von Tabaker-
zeugern und welche Maßnahmen von allgemeinem Inter-
esse bzw. Studien über Umstellungsmöglichkeiten für
eine Finanzierung aus dem Fonds in Frage kommen.
Außerdem ist festzulegen, wer im Rahmen der verschie-
denen Arten von Maßnahmen als Begünstigter in Frage
kommt.

(12) Um eine effiziente Durchführung der Umstellungsförde-
rungsmaßnahmen zu gewährleisten, sind die Beihilfein-
tensität für die einzelnen Maßnahmen und der vom
einzelnen Erzeuger zu beziehende Höchstförderbetrag
für alle Maßnahmen festzulegen. Die Intensität der aus
dem Fonds finanzierten Investitionsbeihilfen muss groß
genug sein, um die Erzeuger zu ermutigen, die Möglich-
keit einer Umstellung zu nutzen, wobei zu berücksich-
tigen ist, dass es sich für den Betrieb um eine wesent-
liche Veränderung der Produktionsorganisation handelt.
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(13) Der Fonds soll eine Unterstützung bei der Umstellung
der Erzeuger auf dem gesamten Gebiet der Gemeinschaft
gewährleisten und mit dem Quotenrückkaufprogramm
zusammenwirken. Daher sollte die Aufteilung der Fonds-
mittel unter den Tabak erzeugenden Mitgliedstaaten fest-
gelegt werden. Um der realen Situation der beabsich-
tigten Produktionsaufgabe in den einzelnen Ländern
Rechnung zu tragen, ist außerdem eine zweite Auftei-
lung der Mittel vorzusehen, die auf der Grundlage der
eingegangenen Förderanträge vorgenommen werden
soll.

(14) Um eine Begleitung bei der Durchführung der
Maßnahmen zur Umstellung der Tabakerzeugung zu
gewährleisten, müssen die Tabak erzeugenden Mitglied-
staaten ein entsprechendes Programm erstellen. Deshalb
ist der Inhalt dieser Programme, insbesondere in Bezug
auf die Prioritäten und die Projektauswahlkriterien,
ebenso festzulegen wie die Verpflichtung der Mitglied-
staaten, die Kommission über das von ihnen durchge-
führte Monitoring der bei der Programmdurchführung
von Jahr zu Jahr zu verzeichnenden Fortschritte zu infor-
mieren.

(15) Die Gefahr einer Doppelfinanzierung desselben Projektes
aus dem Tabakfonds und im Rahmen sonstiger Förder-
maßnahmen ist zu vermeiden. Außerdem ist den Tabak-
erzeugern die Entscheidung, die Erzeugung einzustellen,
zu erleichtern. Es ist festzulegen, unter welchen Bedin-
gungen ein Antrag auf Fördermittel aus dem Tabakfonds
angenommen werden kann; außerdem ist die Möglich-
keit vorzusehen, für dasselbe Projekt eine andere Förder-
regelung in Anspruch zu nehmen, wenn die Finanzmittel
des Tabakfonds erschöpft sind. Ferner ist festzulegen,
welche Kontrollen durchzuführen sind und welche Sank-
tionen angewandt werden sollen.

(16) Um den Mitgliedstaaten für die Erstellung der indikativen
Finanzierungspläne für die im Jahre 2003 durchzufüh-
renden Umstellungsmaßnahmen genügend Zeit zu
geben, ist für dieses Jahr der Termin für die Übermitt-
lung dieser indikativen Pläne an die Kommission und
folglich auch der Termin für die endgültige Aufteilung
der Mittel unter den Mitgliedstaaten zu verschieben.

(17) Die Verordnung (EG) Nr. 1648/2000 der Kommission
vom 25. Juli 2000 mit Durchführungsbestimmungen
zur Verordnung (EWG) Nr. 2075/92 des Rates hinsicht-
lich des gemeinschaftlichen Tabakfonds (1) ist aufzu-
heben und zu ersetzen. Sie gilt jedoch weiter für die vor
dem Inkrafttreten der vorliegenden Verordnung geneh-
migten Projekte.

(18) Die in dieser Verordnung vorgesehenen Maßnahmen
entsprechen der Stellungnahme des Verwaltungsaus-
schusses für Tabak —

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:

KAPITEL I

ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN

Artikel 1

Mit dieser Verordnung werden die Voraussetzungen für die
Finanzierung von Maßnahmen in den beiden in Artikel 13
Absatz 2 der Verordnung (EWG) Nr. 2075/92 genannten Kate-
gorien, die in Form von Informationsprogrammen oder von
Umstellungsmaßnahmen durchgeführt werden sollen, aus dem
gemeinschaftlichen Tabakfonds, nachstehend „Fonds“ genannt,
festgelegt.

Artikel 2

Die Ausgaben des Fonds für jede der beiden in Artikel 1
genannten Kategorien belaufen sich auf bis zu 50 % des
Gesamtbetrags des Fonds.

Sollten die verfügbaren Mittel für eine der Kategorien jedoch
nicht in vollem Umfang ausgeschöpft werden, so teilt die
Kommission diese Beträge der jeweils anderen Kategorie zu,
sofern es dort förderfähige Projekte gibt.

KAPITEL II

INFORMATIONSPROGRAMME

Artikel 3

(1) Die aus dem Fonds finanzierten Informationsprogramme
dienen der besseren Unterrichtung der Öffentlichkeit über die
schädlichen Auswirkungen jeder Art von Tabakkonsum.

(2) Die Programme betreffen Informations- und
Aufklärungsprojekte, die Datenerhebung und die Erstellung von
Studien. Die Projekte betreffen insbesondere:

a) Beiträge zur Sensibilisierung der Öffentlichkeit hinsichtlich
der schädlichen Auswirkungen des Tabakkonsums
einschließlich des Passivrauchens;

b) Verbesserung der Relevanz und Wirksamkeit der Inhalte
und Methoden der Kommunikation in Wort und Bild in
Bezug auf die schädlichen Auswirkungen des Tabakkon-
sums;

c) Verhütung und Einstellung des Tabakkonsums;

d) Verbreitung der Ergebnisse, die in den unter den Buchstaben
a), b) und c) genannten Bereichen erzielt wurden, bei den
nationalen Behörden und den betreffenden Sektoren.

Artikel 4

(1) Die Verwaltung des Fonds liegt, was die Informationspro-
gramme betrifft, bei der Kommission, die dabei von einem
wissenschaftlichen und technischen Ausschuss unterstützt wird.

(2) Der wissenschaftliche und technische Ausschuss besteht
aus neun von der Kommission benannten Mitgliedern. Die
Kommission übernimmt den Vorsitz des Ausschusses. Sie
wacht über die Unabhängigkeit der Ausschussmitglieder von
den ihnen vorgelegten Projekten.
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Artikel 5

Die Projekte sind innerhalb der in der Bekanntmachung ange-
gebenen Frist gemäß den einschlägigen Bestimmungen je nach
Fall Gegenstand von Aufforderungen zur Einreichung von
Vorschlägen oder von öffentlichen Ausschreibungen, die im
Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften, Reihe C, veröffentlicht
werden.

Artikel 6

(1) Vorschläge können von jeder in der Gemeinschaft
ansässigen natürlichen oder juristischen Person eingereicht
werden, die

a) über eine anerkannte Befähigung und eine mindestens
fünfjährige Berufserfahrung in dem betreffenden Bereich
verfügt;

b) sich verpflichtet, mindestens 25 % der Finanzierung des
Projektes aus Eigenmitteln aufzubringen. Die auf Initiative
und für Rechnung der Kommission durchgeführten Projekte
werden jedoch in Höhe von bis zu 100 % der Gesamtkosten
durch den Fonds finanziert;

c) sich verpflichtet, das vorgeschlagene Programm fristgerecht
durchzuführen;

d) sich bereit erklärt, regelmäßige Zwischenberichte über den
Stand der Arbeiten vorzulegen;

e) sich bereit erklärt, ihre Buchführung und die übrigen Ausga-
benbelege der Kommission zur Überprüfung zugänglich zu
machen;

f) mit den Bedingungen der Artikel 9, 10 und 11 einver-
standen ist.

(2) Die Projekte haben eine Laufzeit von einem Jahr und
sind möglicherweise verlängerbar, jedoch nicht über einen Zeit-
raum von fünf Jahren ab Vertragsunterzeichnung hinaus.

Die Durchführungsfrist kann zudem verlängert werden, wenn
der Betreffende dies bei der Kommission beantragt und nach-
weist, dass er die ursprüngliche Frist aufgrund außergewöhnli-
cher Umstände, die ihm nicht anzulasten sind, nicht einhalten
kann.

Artikel 7

(1) Die auf eine Aufforderung zur Einreichung von
Vorschlägen eingereichten Projekte werden durch eine Gruppe
unabhängiger Sachverständiger bewertet, die von der Kommis-
sion ausgewählt werden. Bei der Bewertung wird folgenden
Aspekten Rechnung getragen:

a) Die Arbeiten müssen von natürlichen oder juristischen
Personen, die in mehreren Mitgliedstaaten ansässig sind, in
Zusammenarbeit durchgeführt werden;

b) die Projekte müssen insbesondere im Hinblick auf Informati-
onskampagnen für die breite Öffentlichkeit den kulturellen
und sprachlichen Gegebenheiten in den Mitgliedstaaten
sowie den Risikogruppen Rechnung tragen;

c) die Projekte müssen mit wissenschaftlich fundierter
Methodik durchgeführt werden. Sie müssen innovativ sein
und auf den Arbeiten und Erfahrungen früherer oder
laufender einzelstaatlicher oder gemeinschaftlicher
Programme aufbauen, damit eine Doppelzuteilung von
Gemeinschaftsmitteln ausgeschlossen ist;

d) die Projekte müssen je nach Fall einen objektiven und wirk-
samen Beitrag zur besseren Unterrichtung der Öffentlichkeit
über die schädlichen Auswirkungen des Tabakkonsums auf
die Gesundheit bzw. zur Erhebung und Analyse
einschlägiger epidemiologischer Daten darstellen oder die
zügige Durchführung konkreter Präventivmaßnahmen
ermöglichen;

e) die Vertragsnehmer müssen dafür sorgen, dass die Ergeb-
nisse ihrer Projekte in anerkannten wissenschaftlichen Fach-
zeitschriften veröffentlicht und/oder auf internationalen
Konferenzen vorgestellt werden;

f) der Vorzug wird Projekten eingeräumt, die das gesamte
Gebiet der Gemeinschaft abdecken und von anerkannten
Einrichtungen des öffentlichen Gesundheitswesens vorgelegt
und/oder ausdrücklich von den einzelstaatlichen oder regi-
onalen Gesundheitsbehörden unterstützt werden.

(2) Die Kommission legt dem in Artikel 4 genannten wissen-
schaftlichen und technischen Ausschuss auf der Grundlage
dieser Bewertung eine Liste der zu finanzierenden Projekte vor.
Der Ausschuss nimmt zu dieser Liste Stellung.

(3) Im Rahmen der öffentlichen Ausschreibungen legt die
Kommission dem im Artikel 4 genannten wissenschaftlichen
und technischen Ausschuss ebenfalls die auf Initiative und für
Rechnung der Kommission durchzuführenden und für die
Finanzierung vorzusehenden Projekte vor. Der Ausschuss
nimmt zu dieser Liste Stellung.

(4) Gemäß Artikel 5 Absatz 4 der Entscheidung Nr. 646/96/
EG des Europäischen Parlaments und des Rates (1) unterrichtet
die Kommission den in Artikel 5 derselben Entscheidung
genannten Ausschuss über die für die Finanzierung vorzuse-
henden Projekte, denen die Stellungnahme des in Artikel 4 der
vorliegenden Verordnung genannten wissenschaftlichen und
technischen Ausschusses beigefügt wird.

Artikel 8

(1) Die Kommission wählt unter Berücksichtigung der in
Artikel 7 Absätze 2 und 3 genannten Stellungnahme die
Projekte aus und entscheidet über ihre Finanzierung durch den
Fonds. Sie kann auch alle Projekte ablehnen.

(2) Über die zur Finanzierung durch den Fonds zugelassenen
Projekte wird ein Vertrag mit der Kommission abgeschlossen.
Die Liste der finanzierten Projekte wird im Amtsblatt der Euro-
päischen Gemeinschaften veröffentlicht.

(3) Die Kommission überwacht die Durchführung der zur
Finanzierung durch den Fonds zugelassenen Projekte. Sie unter-
richtet den Verwaltungsausschuss für Tabak regelmäßig über
die abgeschlossenen Verträge und den Stand der Arbeiten.
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Artikel 9

(1) Die Verträge basieren auf dem von der Kommission
erstellten Mustervertrag, wobei gegebenenfalls die verschie-
denen Tätigkeiten zu berücksichtigen sind. In den Verträgen
wird insbesondere Folgendes geregelt:

a) die Möglichkeit der Zahlung eines Vorschusses durch den
Fonds innerhalb von zwei Monaten nach Vertragsunter-
zeichnung;

b) die Art der für die weiteren Zahlungen zu erbringenden
Leistungen, wobei die Zahlungen in mehreren Teilbeträgen
nach Maßgabe des durch Rechnungen und geeignete Nach-
weise belegten Standes der Arbeiten gestaffelt geleistet
werden;

c) die Frist für die Einreichung des Antrags auf Zahlung des
Restbetrags nach Abschluss der vertraglich vereinbarten
Maßnahmen sowie die Art der zu erbringenden Leistungen;
dazu gehören mindestens eine kurze Zusammenfassung der
durchgeführten Maßnahmen, die entsprechenden Belege, die
Bewertung der Ergebnisse und ihrer Umsetzungsmöglich-
keiten;

d) eine Frist von höchstens 60 Tagen für die Zahlungen des
Fonds ab dem Zeitpunkt der Genehmigung der im Rahmen
des Projektes zu erbringenden Leistungen durch die
Kommission; die Kommission kann diese Frist aussetzen,
um zusätzliche Überprüfungen vorzunehmen.

(2) Voraussetzung für die Zahlung eines Vorschusses ist,
dass der Vertragsnehmer gemäß den Bedingungen von Titel III
der Verordnung (EWG) Nr. 2220/85 eine Sicherheit in Höhe
von 110 % dieses Vorschusses zugunsten der Kommission
leistet. Öffentliche Einrichtungen können von dieser Verpflich-
tung jedoch freigestellt werden.

(3) Die Freigabe der in Absatz 2 genannten Sicherheit setzt
die Zahlung des Restbetrags für die betreffenden Maßnahmen
voraus.

(4) Sollte sich herausstellen, dass der Vorschuss den
zulässigen Betrag übersteigt, so wird die Sicherheit teilweise bis
zur Wiedereinziehung des zu Unrecht gezahlten Betrags in
Höhe dieses Betrags einbehalten.

Artikel 10

Für eine Finanzierung aus dem Fonds kommen nur Projekte in
Betracht, die keine Finanzierung im Rahmen anderer Gemein-
schaftsmaßnahmen erhalten.

Artikel 11

(1) Stellt sich heraus, dass die Zahlung zur Finanzierung
eines Projektes zu Unrecht erfolgt ist, so zieht die Kommission
die den Begünstigten gezahlten Beträge wieder ein, erhöht um
die dafür ab dem Tag der Zahlung bis zur tatsächlichen
Wiedereinziehung anfallenden Zinsen.

Dabei gilt der von der Europäischen Zentralbank bei ihren
Euro-Geschäften angewendete Zinssatz, der am ersten
Arbeitstag jedes Monats im Amtsblatt der Europäischen Gemein-
schaften veröffentlicht wird.

(2) Die so wiedereingezogenen Beträge nebst Zinsen werden
der Kommission überwiesen und von den Ausgaben des Tabak-
sektors, die vom Europäischen Ausrichtungs- und Garantie-
fonds für die Landwirtschaft finanziert werden, abgezogen.

KAPITEL III

MASSNAHMEN ZUR UMSTELLUNG DER TABAKERZEUGUNG

Artikel 12

Die aus dem Fonds finanzierten Umstellungsmaßnahmen
umfassen spezifische Einzelmaßnahmen und Maßnahmen von
allgemeinem Interesse zur Umstellung der Tabakerzeugung auf
andere Kulturen und Arbeitsplätze schaffende Wirtschaftstätig-
keiten sowie Studien über die Möglichkeiten einer Umstellung
der Rohtabakerzeuger auf andere Kulturen oder Tätigkeiten.

Artikel 13

Die Einzelmaßnahmen zur Umstellung der Tabakerzeugung
erstrecken sich auf folgende Bereiche:

a) Umstellung auf andere Kulturen, Verbesserung der Qualität
sonstiger Agrarerzeugnisse außer Tabak sowie Diversifizie-
rung der Wirtschaftstätigkeit;

b) Ausbildungsmaßnahmen für Erzeuger im Hinblick auf eine
Neuausrichtung der Agrarproduktion außerhalb der Tabak-
erzeugung;

c) Schaffung von Vermarktungsstrukturen für andere Quali-
tätserzeugnisse als Tabak und von Dienstleistungen für Wirt-
schaft und Bevölkerung im ländlichen Raum, Diversifizie-
rung landwirtschaftlicher und landwirtschaftsnaher Tätig-
keiten zwecks Schaffung vielfältiger Beschäftigungsmöglich-
keiten und alternativer Einkommensquellen, insbesondere
auch durch Förderung von Tourismus und Handwerk.

Artikel 14

Die Maßnahmen von allgemeinem Interesse und die Studien
über Umstellungsmöglichkeiten für die Tabakerzeugung
erstrecken sich auf folgende Bereiche:

a) Studien, die darauf ausgerichtet sind, den Tabakerzeugern
neue Perspektiven zur Umstellung auf andere Kulturen oder
Wirtschaftstätigkeiten zu eröffnen;

b) Beratung und Begleitung von Erzeugern, die sich
entschließen, die Tabakerzeugung aufzugeben;

c) Durchführung innovativer Experimente mit Demonstrations-
charakter.

Diese Maßnahmen können durch Aktionen zur Verbreitung
und Förderung der Ergebnisse begleitet werden.

Artikel 15

(1) Durch die Maßnahmen gemäß Artikel 13 gefördert
werden können Tabakerzeuger, die dem Rückkaufprogramm
gemäß Artikel 14 Absatz 1 der Verordnung (EG) Nr. 2075/92
ab der Ernte 2002 angeschlossen sind und deren dem endgül-
tigen Rückkauf unterliegende Quote eine Menge von wenigs-
tens 500 kg betrifft.

Die Möglichkeit einen Antrag auf Begünstigung durch Fonds-
mittel zu stellen, ist auf das erste Jahr beschränkt, in dem dem
Begünstigten keine Quote mehr zugewiesen wird.
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(2) Durch die Maßnahmen gemäß Artikel 14 gefördert
werden können:

a) öffentliche Stellen in den Erzeugungsgebieten;

b) öffentliche Agrarforschungseinrichtungen und/oder Wirt-
schaftseinrichtungen im ländlichen Raum, die von den
Mitgliedstaaten benannt werden.

Artikel 16

(1) Der Gesamtwert der in Anwendung dieses Kapitels
gewährten Fördermittel der Gemeinschaft beträgt höchstens:

— 75 % der förderfähigen Ausgaben für Maßnahmen gemäß
Artikel 13 Buchstaben a) und c);

— 100 % der förderfähigen Ausgaben für Maßnahmen gemäß
Artikel 13 Buchstabe b) und Artikel 14.

(2) Der kumulierte Betrag der vom einzelnen Erzeuger für
alle Maßnahmen gemäß Artikel 13 zu beziehenden Gemein-
schaftsfördermittel setzt sich wie folgt zusammen:

a) für die Rohtabakmenge, die unter die vom Erzeuger zurück-
gekaufte Quote fällt, bis zu einer Höchstmenge von 10
Tonnen: das Dreifache der Jahresprämie;

b) für die Rohtabakmenge, die unter die vom Erzeuger zurück-
gekaufte Quote fällt, ab einer Menge von mehr als 10
Tonnen und bis zu einer Höchstmenge von 40 Tonnen: das
Doppelte der Jahresprämie;

c) für die Rohtabakmenge, die unter die vom Erzeuger zurück-
gekaufte Quote fällt, ab einer Menge von mehr als 40
Tonnen: der Betrag der Jahresprämie.

(3) Der vom einzelnen Erzeuger für alle Maßnahmen gemäß
Artikel 13 zu beziehende Höchstförderbetrag aus Gemein-
schaftsmitteln darf 300 000 EUR nicht überschreiten. Für
Maßnahmen, die nicht die Erzeugung, Vermarktung und Verar-
beitung von Erzeugnissen gemäß Anhang I EG-Vertrag
betreffen, darf der Höchstförderbetrag aus Gemeinschaftsmit-
teln jedoch 100 000 EUR nicht überschreiten.

Artikel 17

(1) Der Beitrag der Gemeinschaft stellt den Gesamtbetrag
des staatlichen Beitrags für die Maßnahmen gemäß den Artikeln
13 und 14 dar.

(2) Die Kommission nimmt nach dem Verfahren des Artikels
23 der Verordnung (EWG) Nr. 2075/92 jedes Jahr vor dem 15.
Februar nach folgenden Kriterien eine vorläufige Aufteilung der
für die in den Artikeln 13 und 14 dieser Verordnung
genannten Maßnahmen zur Verfügung stehenden Fondsmittel
unter den Mitgliedstaaten vor:

— zu 90 % nach dem Umfang der endgültig zurückgekauften
Quoten;

— zu 10 % nach der nationalen Garantieschwelle.

Die Kommission wird die in Unterabsatz 1 genannten
Prozentsätze für die Aufteilung im Lichte ihrer Erfahrungen
überprüfen.

(3) Die Mitgliedstaaten legen jährlich aufgrund der einge-
gangenen Förderanträge die indikativen Finanzierungspläne fest
und übermitteln diese vor dem 31. März der Kommission.

(4) Geht aus den Angaben gemäß Absatz 3 hervor, dass ein
Teil der einem oder mehreren Mitgliedstaaten zugewiesenen
Mittel nicht ausgeschöpft wird, weil keine entsprechenden

Förderanträge vorliegen, so nimmt die Kommission vor dem
31. Mai eines jeden Jahres eine endgültige Aufteilung dieser
Mittel unter denjenigen Mitgliedstaaten vor, denen Förder-
anträge für einen Gesamtbetrag vorliegen, der den für sie
gemäß Absatz 2 bereitgestellten Höchstbetrag übersteigt. Diese
endgültige Aufteilung wird in Anlehnung an die gemäß Absatz
2 erfolgte vorläufige Aufteilung vorgenommen.

Artikel 18

(1) Die Mitgliedstaaten erstellen die Programme für die
Maßnahmen gemäß den Artikeln 13 und 14.

Die Programme umfassen

a) eine quantifizierte Beschreibung der aktuellen Lage des
Tabaksektors sowie der Leitlinien für die Umstellungsmaß-
nahmen, der betroffenen Betriebe und des sozioökono-
mischen Umfelds in den Erzeugungsgebieten unter beson-
derer Berücksichtigung der Beschäftigungssituation und des
Entwicklungspotenzials;

b) eine Darlegung der vorgeschlagenen Strategie, ihrer quantifi-
zierten Ziele und der für die Umstellung der Tabakerzeu-
gung festgelegten Prioritäten;

c) eine Bewertung der zu erwartenden wirtschaftlichen, ökolo-
gischen und sozialen Wirkung unter besonderer Berücksich-
tigung der Auswirkungen auf die Beschäftigung;

d) eine allgemeine vorläufige Finanzübersicht;

e) eine Beschreibung der zur Umsetzung der Programme
geplanten nationalen Bestimmungen, insbesondere die Rege-
lungen betreffend die Kontrollen;

f) die Kriterien für die Auswahl von Projekten, für die ein
Fördermittelantrag gestellt wurde.

(2) Die Mitgliedstaaten erlassen die zur Durchführung der in
Absatz 1 genannten Programme erforderlichen innerstaatlichen
Bestimmungen einschließlich des Verfahrens zur Genehmigung
von Projekten und benennen die mit der Durchführung
betrauten nationalen Stellen.

(3) Die Mitgliedstaaten übermitteln der Kommission jährlich
jeweils vor dem 31. März einen ausführlichen Bericht mit
Angaben zu den bei der Programmdurchführung in der Zeit
vom 1. Januar bis zum 31. Dezember des Vorjahres verzeich-
neten Fortschritten.

Artikel 19

(1) Der Antragsteller, dessen Projekt gemäß Artikel 13 oder
14 gefördert werden soll, muss eine Erklärung unterzeichnen,
in der er sich verpflichtet, für dasselbe Projekt keine Förder-
mittel im Rahmen anderer Förderregelungen zu beantragen.
Von dieser Verpflichtung wird er jedoch entbunden, sofern die
Finanzierung des Projektes aus dem Fonds endgültig abgelehnt
wird.

(2) Die Nichteinhaltung der Verpflichtung gemäß Artikel 1
wird wie folgt geahndet:

— mit dem Verlust der Rechte aus dem Quotenrückkaufpro-
gramm gemäß Artikel 14 der Verordnung (EWG) Nr. 2075/
92 und

— mit dem Verlust der Fördermittel für die in den Artikeln 13
und 14 dieser Verordnung genannten Maßnahmen.

7.12.2002L 331/20 Amtsblatt der Europäischen GemeinschaftenDE



Artikel 20

(1) Die Mitgliedstaaten richten nach von der Kommission
noch festzulegenden gemeinsamen Vorgaben eine Datenbank
mit allen Angaben zu den Projekten ein, die in Anwendung
dieses Kapitels finanziert werden. Diese Angaben werden der
Kommission zur Verfügung gestellt.

(2) Die Mitgliedstaaten sorgen dafür, dass die gemäß Absatz
1 erhobenen Daten den für die Durchführung der anderen
Strukturförderungsprogramme der Gemeinschaft bzw. der
Mitgliedstaaten zuständigen Behörden zugänglich sind.

(3) Die Mitgliedstaaten leiten die für eine wirksame Überprü-
fung der Einhaltung der Vorschriften dieses Kapitels erforderli-
chen Maßnahmen ein; die Überprüfung erfolgt insbesondere
durch Verwaltungskontrollen und durch Kontrollen vor Ort.
Dadurch soll insbesondere gewährleistet werden, dass für die in
Anwendung dieses Kapitels finanzierten Projekte keine Förder-
mittel im Rahmen anderer Regelungen gewährt werden.

(4) Die in Anwendung von Absatz 3 durchgeführten
Kontrollen betreffen alle aus dem Fonds finanzierten
Maßnahmen.

Artikel 21

Die Mitgliedstaaten teilen der Kommission die gemäß den Arti-
keln 18, 19 und 20 erlassenen Maßnahmen unverzüglich mit.

Artikel 22

(1) Die Durchführung der Projekte erfolgt innerhalb von
zwei Jahren nach dem Datum, an dem der Mitgliedstaat dem
Begünstigten mitgeteilt hat, dass das Projekt genehmigt wurde.

(2) Die Zahlung der Fördermittel erfolgt, nachdem die
Durchführung des betreffenden Projekts im Rahmen der
Überprüfung bestätigt wurde, spätestens aber innerhalb von
drei Jahren nach dem Datum, an dem der Mitgliedstaat dem
Begünstigten mitgeteilt hat, dass das Projekt genehmigt wurde.

(3) Abweichend von Absatz 2 können die Mitgliedstaaten
vorsehen, dass die Fördermittel unter folgenden Vorausset-
zungen als Vorschuss gezahlt werden:

a) Die Durchführung des Projektes hat begonnen;

b) der Begünstigte hat eine Sicherheit in Höhe von 120 % des
Vorschussbetrages geleistet. Öffentliche Einrichtungen
können von dieser Verpflichtung jedoch freigestellt werden.

Die Verpflichtung im Sinne der Verordnung (EWG) Nr.
2220/85 betrifft die Durchführung des Projektes innerhalb
der in Absatz 1 genannten Frist.

Artikel 23

Die Mitgliedstaaten melden die während des laufenden Haus-
haltsjahres für Umstellungsmaßnahmen tatsächlich getätigten
Ausgaben gemäß den Bestimmungen des Artikels 3 der Verord-
nung (EG) Nr. 296/96 der Kommission (1) spätestens in der
letzten Ausgabenerklärungen für jenes Haushaltsjahr.

Artikel 24

Für jeden Mitgliedstaat werden die für das Haushaltsjahr
tatsächlich getätigten Ausgaben bis zur Höhe der der Kommis-
sion gemäß Artikel 23 gemeldeten Beträge finanziert, sofern
diese den für den Mitgliedstaat nach Artikel 17 vorgesehenen
Höchstbetrag insgesamt nicht überschreiten.

Artikel 25

Die Mitgliedstaaten bewahren die in Anwendung dieses Kapitels
aufgezeichneten Angaben während mindestens zehn Jahren
nach dem Jahr ihrer Aufzeichnung auf.

KAPITEL IV

ÜBERGANGS- UND SCHLUSSBESTIMMUNGEN

Artikel 26

Der Termin für die Übermittlung der indikativen Finanzie-
rungspläne für die im Rahmen des Rückkaufprogramms 2002
eingegangenen Förderanträge wird abweichend von Artikel 17
Absatz 3 vom 31. März 2003 auf den 31. Mai 2003 und der
Termin gemäß Absatz 4 desselben Artikels folglich vom 31.
Mai 2003 auf den 30. Juni 2003 verschoben.

Artikel 27

Der Betrag der an die Erzeuger zu zahlenden Prämie sowie die
von den Mitgliedstaaten vorzunehmende Rückzahlung an die
Verarbeitungsunternehmen gemäß Artikel 18 bzw. 20 der
Verordnung (EG) Nr. 2848/98 der Kommission vom 22.
Dezember 1998 mit Durchführungsbestimmungen zur Verord-
nung (EWG) Nr. 2075/92 des Rates hinsichtlich der Prämienre-
gelung, der Produktionsquoten und der Sonderbeihilfe für
Erzeugergemeinschaften im Rohtabaksektor (2) wird zum Zeit-
punkt der Zahlung um den gemäß Artikel 13 Absatz 1 der
Verordnung (EWG) Nr. 2075/92 einzubehaltenden Betrag
gekürzt.

Die Mitgliedstaaten melden die so gekürzten Beträge als
Ausgaben des Europäischen Ausrichtungs- und Garantiefonds
für die Landwirtschaft, Abteilung Garantie.

Artikel 28

Die Verordnung (EG) Nr. 1648/2000 wird aufgehoben. Ihre
Bestimmungen gelten jedoch weiter für die vor Inkrafttreten
der vorliegenden Verordnung genehmigten Projekte.

Artikel 29

Diese Verordnung tritt am dritten Tag nach ihrer Veröffentli-
chung im Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften in Kraft.
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Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mitglied-
staat.

Brüssel, den 6. Dezember 2002

Für die Kommission
Franz FISCHLER

Mitglied der Kommission
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VERORDNUNG (EG) Nr. 2183/2002 DER KOMMISSION
vom 6. Dezember 2002

bezüglich der im Rahmen der Ausschreibung gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1895/2002 einge-
reichten Angebote für die Lieferung von geschältem Langkornreis B nach der Insel Réunion

DIE KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft,

gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 3072/95 des Rates vom
22. Dezember 1995 über die gemeinsame Marktorganisation
für Reis (1), zuletzt geändert durch die Verordnung (EG) Nr.
411/2002 der Kommission (2), insbesondere auf Artikel 10
Absatz 1,

gestützt auf die Verordnung (EWG) Nr. 2692/89 der Kommis-
sion vom 6. September 1989 mit Durchführungsbestimmungen
für die Lieferung von Reis nach der Insel Réunion (3), geändert
durch die Verordnung (EG) Nr. 1453/1999 (4), insbesondere auf
Artikel 9 Absatz 1,

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Mit der Verordnung (EG) Nr. 1895/2002 der Kommis-
sion (5) wurde eine Ausschreibung der Subvention bei
der Lieferung von Reis nach der Insel Réunion eröffnet.

(2) Nach Artikel 9 der Verordnung (EWG) Nr. 2692/89
kann die Kommission auf der Grundlage der einge-
reichten Angebote nach dem Verfahren des Artikels 22

der Verordnung (EG) Nr. 3072/95 beschließen, die auf
die Ausschreibung eingegangenen Angebote nicht zu
berücksichtigen.

(3) Unter Berücksichtigung insbesondere der Kriterien der
Artikel 2 und 3 der Verordnung (EWG) Nr. 2692/89 ist
die Festsetzung einer Höchstsubvention nicht angezeigt.

(4) Die in dieser Verordnung vorgesehenen Maßnahmen
entsprechen der Stellungnahme des Verwaltungsaus-
schusses für Getreide —

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:

Artikel 1

Die vom 2. bis 5. Dezember 2002 im Rahmen der Ausschrei-
bung der Subvention bei der Lieferung von geschältem Lang-
kornreis B des KN-Codes 1006 20 98 nach der Insel Réunion
gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1895/2002 eingereichten
Angebote werden nicht berücksichtigt.

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am 7. Dezember 2002 in Kraft.

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mitglied-
staat.

Brüssel, den 6. Dezember 2002

Für die Kommission
Franz FISCHLER

Mitglied der Kommission
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VERORDNUNG (EG) Nr. 2184/2002 DER KOMMISSION
vom 6. Dezember 2002

zur Festsetzung der Höchsterstattung bei der Ausfuhr von geschliffenem rundkörnigem Reis nach
bestimmten Drittländern im Zusammenhang mit der Ausschreibung gemäß der Verordnung (EG)

Nr. 1896/2002

DIE KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft,

gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 3072/95 des Rates vom
22. Dezember 1995 über die gemeinsame Marktorganisation
für Reis (1), zuletzt geändert durch die Verordnung (EG) Nr.
411/2002 der Kommission (2), insbesondere auf Artikel 13
Absatz 3,

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Durch die Verordnung (EG) Nr. 1896/2002 der
Kommission (3) wurde eine Ausschreibung zur Bestim-
mung der Erstattung bei der Ausfuhr von Reis eröffnet.

(2) Nach Artikel 5 der Verordnung (EWG) Nr. 584/75 der
Kommission (4), zuletzt geändert durch die Verordnung
(EG) Nr. 1948/2002 (5), kann die Kommission auf der
Grundlage der eingereichten Angebote nach dem
Verfahren des Artikels 22 der Verordnung (EG) Nr.
3072/95 die Festsetzung einer Höchstausfuhrerstattung
beschließen. Bei Festsetzung dieses Höchstbetrags finden
die in Artikel 13 der Verordnung (EG) Nr. 3072/95

genannten Kriterien Anwendung. Der Zuschlag wird
jedem Bieter erteilt, dessen Angebot der
Höchstausfuhrerstattung entspricht oder darunter liegt.

(3) Bei der gegenwärtigen Marktlage für den betreffenden
Reis ergibt die Anwendung der genannten Kriterien den
in Artikel 1 festgelegten Betrag.

(4) Die in dieser Verordnung vorgesehenen Maßnahmen
entsprechen der Stellungnahme des Verwaltungsaus-
schusses für Getreide —

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:

Artikel 1

Die Höchsterstattung bei der Ausfuhr von geschliffenem rund-
körnigem Reis nach bestimmten Drittländern wird im Rahmen
der in der Verordnung (EG) Nr. 1896/2002 genannten
Ausschreibung anhand der vom 2. bis 5. Dezember 2002
eingereichten Angebote auf 152,00 EUR/t festgesetzt.

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am 7. Dezember 2002 in Kraft.

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mitglied-
staat.

Brüssel, den 6. Dezember 2002

Für die Kommission
Franz FISCHLER

Mitglied der Kommission
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VERORDNUNG (EG) Nr. 2185/2002 DER KOMMISSION
vom 6. Dezember 2002

zur Festsetzung der Höchsterstattung bei der Ausfuhr von geschliffenem mittelkörnigem Reis und
geschliffenem Langkornreis A im Zusammenhang mit der Ausschreibung gemäß der Verordnung

(EG) Nr. 1897/2002 nach bestimmten Drittländern

DIE KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft,

gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 3072/95 des Rates vom
22. Dezember 1995 über die gemeinsame Marktorganisation
für Reis (1), zuletzt geändert durch die Verordnung (EG) Nr.
411/2002 der Kommission (2), insbesondere auf Artikel 13
Absatz 3,

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Durch die Verordnung (EG) Nr. 1897/2002 der
Kommission (3) wurde eine Ausschreibung zur Bestim-
mung der Erstattung bei der Ausfuhr von Reis eröffnet.

(2) Nach Artikel 5 der Verordnung (EWG) Nr. 584/75 der
Kommission (4), zuletzt geändert durch die Verordnung
(EG) Nr. 1948/2002 (5), kann die Kommission auf der
Grundlage der eingereichten Angebote nach dem
Verfahren des Artikels 22 der Verordnung (EG) Nr.
3072/95 die Festsetzung einer Höchstausfuhrerstattung
beschließen. Bei Festsetzung dieses Höchstbetrags finden
die in Artikel 13 der Verordnung (EG) Nr. 3072/95
genannten Kriterien Anwendung. Der Zuschlag wird
jedem Bieter erteilt, dessen Angebot der
Höchstausfuhrerstattung entspricht oder darunter liegt.

(3) Bei der gegenwärtigen Marktlage für den betreffenden
Reis ergibt die Anwendung der genannten Kriterien den
in Artikel 1 festgelegten Betrag.

(4) Die in dieser Verordnung vorgesehenen Maßnahmen
entsprechen der Stellungnahme des Verwaltungsaus-
schusses für Getreide —

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:

Artikel 1

Die Höchsterstattung bei der Ausfuhr von geschliffenem mittel-
körnigem Reis und geschliffenem Langkornreis A nach
gewissen Drittländern wird im Rahmen der in der Verordnung
(EG) Nr. 1897/2002 genannten Ausschreibung anhand der
vom 2. bis zum 5. Dezember 2002 eingereichten Angebote auf
160,00 EUR/t festgesetzt.

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am 7. Dezember 2002 in Kraft.

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mitglied-
staat.

Brüssel, den 6. Dezember 2002

Für die Kommission
Franz FISCHLER

Mitglied der Kommission
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VERORDNUNG (EG) Nr. 2186/2002 DER KOMMISSION
vom 6. Dezember 2002

zur Festsetzung der Höchsterstattung bei der Ausfuhr von geschliffenem Langkornreis B nach
bestimmten Drittländern im Zusammenhang mit der Ausschreibung gemäß der Verordnung (EG)

Nr. 1898/2002

DIE KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft,

gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 3072/95 des Rates vom
22. Dezember 1995 über die gemeinsame Marktorganisation
für Reis (1), zuletzt geändert durch die Verordnung (EG) Nr.
411/2002 der Kommission (2), insbesondere auf Artikel 13
Absatz 3,

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Durch die Verordnung (EG) Nr. 1898/2002 der
Kommission (3) wurde eine Ausschreibung zur Bestim-
mung der Erstattung bei der Ausfuhr von Reis eröffnet.

(2) Nach Artikel 5 der Verordnung (EWG) Nr. 584/75 der
Kommission (4), zuletzt geändert durch die Verordnung
(EG) Nr. 1948/2002 (5), kann die Kommission auf der
Grundlage der eingereichten Angebote nach dem
Verfahren des Artikels 22 der Verordnung (EG) Nr.
3072/95 die Festsetzung einer Höchstausfuhrerstattung
beschließen. Bei Festsetzung dieses Höchstbetrags finden
die in Artikel 13 der Verordnung (EG) Nr. 3072/95

genannten Kriterien Anwendung. Der Zuschlag wird
jedem Bieter erteilt, dessen Angebot der Höchstaus-
fuhrerstattung entspricht oder darunter liegt.

(3) Bei der gegenwärtigen Marktlage für den betreffenden
Reis ergibt die Anwendung der genannten Kriterien den
in Artikel 1 festgelegten Betrag.

(4) Die in dieser Verordnung vorgesehenen Maßnahmen
entsprechen der Stellungnahme des Verwaltungsaus-
schusses für Getreide —

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:

Artikel 1

Die Höchsterstattung bei der Ausfuhr von geschliffenem Lang-
kornreis B nach bestimmten Drittländern wird im Rahmen der
in der Verordnung (EG) Nr. 1898/2002 genannten Ausschrei-
bung anhand der vom 2. bis zum 5. Dezember 2002 einge-
reichten Angebote auf 257,00 EUR/t festgesetzt.

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am 7. Dezember 2002 in Kraft.

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mitglied-
staat.

Brüssel, den 6. Dezember 2002

Für die Kommission
Franz FISCHLER

Mitglied der Kommission
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RICHTLINIE 2002/92/EG DES RATES
vom 3. Dezember 2002

zur Änderung der Richtlinie 77/388/EWG mit dem Ziel der Verlängerung der Möglichkeit, die
Mitgliedstaaten zur Anwendung ermäßigter Mehrwertsteuersätze für bestimmte arbeitsintensive

Dienstleistungen zu ermächtigen

DER RAT DER EUROPÄISCHEN UNION —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Union, insbesondere auf Artikel 93,

auf Vorschlag der Kommission,

nach Stellungnahme des Europäischen Parlaments (1),

nach Stellungnahme des Wirtschafts- und Sozialausschusses (2),

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Gemäß Artikel 28 Absatz 6 der Richtlinie 77/388/EWG
des Rates vom 17. Mai 1977 zur Harmonisierung der
Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Umsatz-
steuern — Gemeinsames Mehrwertsteuersystem: einheit-
liche steuerpflichtige Bemessungsgrundlage (3) können
die ermäßigten Sätze nach Artikel 12 Absatz 3 Buch-
stabe a) Unterabsatz 3 für einen Zeitraum von höchstens
drei Jahren zwischen dem 1. Januar 2000 und dem 31.
Dezember 2002 auch auf arbeitsintensive Dienstleis-
tungen angewandt werden, die in den Kategorien des
Anhangs K der genannten Richtlinie aufgeführt sind.

(2) Die Entscheidung 2000/185/EG des Rates vom 28.
Februar 2000 zur Ermächtigung der Mitgliedstaaten, auf
bestimmte arbeitsintensive Dienstleistungen einen ermä-
ßigten Mehrwertsteuersatz anzuwenden (Verfahren
gemäß Artikel 28 Absatz 6 der Richtlinie 77/388/
EWG) (4) ermächtigt bestimmte Mitgliedstaaten, auf dieje-
nigen arbeitsintensiven Dienstleistungen, für die sie eine
entsprechende Ermächtigung beantragt haben, bis zum
31. Dezember 2002 einen ermäßigten Mehrwertsteuer-
satz anzuwenden.

(3) Auf der Grundlage der Berichte, die von den Mitglied-
staaten, die diese ermäßigten Sätze anwenden, vor dem
1. Oktober 2002 vorzulegen sind, hat die Kommission
vor dem 31. Dezember 2002 dem Europäischen Parla-
ment und dem Rat einen globalen Bewertungsbericht
vorzulegen, dem gegebenenfalls ein Vorschlag für geeig-

nete Maßnahmen im Hinblick auf eine endgültige
Entscheidung über den auf arbeitsintensive Dienstleis-
tungen anwendbaren Mehrwertsteuersatz beigefügt ist.

(4) In Anbetracht des Zeitaufwands, der für eine eingehende
globale Bewertung der Berichte der Mitgliedstaaten erfor-
derlich ist, muss die in der Richtlinie 77/388/EWG für
die Anwendung der fraglichen Regelung festgelegte
Höchstdauer verlängert werden.

(5) Die Richtlinie 77/388/EWG ist daher entsprechend zu
ändern —

HAT FOLGENDE RICHTLINIE ERLASSEN:

Artikel 1

In Artikel 28 Absatz 6 Unterabsatz 1 der Richtlinie 77/388/
EWG werden die Worte „Zeitraum von höchstens drei Jahren
zwischen dem 1. Januar 2000 und dem 31. Dezember 2002“
durch die Worte „Zeitraum von höchstens vier Jahren zwischen
dem 1. Januar 2000 und dem 31. Dezember 2003“ ersetzt.

Artikel 2

Diese Richtlinie tritt am Tag ihrer Veröffentlichung im Amts-
blatt der Europäischen Gemeinschaften in Kraft.

Artikel 3

Diese Richtlinie ist an alle Mitgliedstaaten gerichtet.

Geschehen zu Brüssel am 3. Dezember 2002.

Im Namen des Rates

Der Präsident
T. PEDERSEN
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II

(Nicht veröffentlichungsbedürftige Rechtsakte)

RAT

ENTSCHEIDUNG DES RATES
vom 3. Dezember 2002

zur Verlängerung der Geltungsdauer der Entscheidung 2000/185/EG zur Ermächtigung der
Mitgliedstaaten, auf bestimmte arbeitsintensive Dienstleistungen einen ermäßigten Mehrwert-

steuersatz anzuwenden (Verfahren gemäß Artikel 28 Absatz 6 der Richtlinie 77/388/EWG)

(2002/954/EG)

DER RAT DER EUROPÄISCHEN UNION —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Union,

gestützt auf die Richtlinie 77/388/EWG des Rates vom 17. Mai
1977 zur Harmonisierung der Rechtsvorschriften der Mitglied-
staaten über die Umsatzsteuern — Gemeinsames Mehrwert-
steuersystem: einheitliche steuerpflichtige Bemessungsgrund-
lage (1), insbesondere auf Artikel 28 Absatz 6,

auf Vorschlag der Kommission,

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Aufgrund der Entscheidung 2000/185/EG des Rates (2)
können Belgien, Griechenland, Spanien, Frankreich,
Italien, Luxemburg, die Niederlande, Portugal und das
Vereinigte Königreich bis zum 31. Dezember 2002 auf
diejenigen arbeitsintensiven Dienstleistungen, für die sie
dies beantragt hatten, einen ermäßigten Mehrwertsteuer-
satz anwenden.

(2) Auf der Grundlage der Berichte, die von den Mitglied-
staaten, die diese ermäßigten Mehrwertsteuersätze
anwenden, vor dem 1. Oktober 2002 vorzulegen sind,
hat die Kommission vor dem 31. Dezember 2002 dem
Europäischen Parlament und dem Rat einen globalen
Bewertungsbericht vorzulegen, dem gegebenenfalls ein
Vorschlag für geeignete Maßnahmen im Hinblick auf
eine endgültige Entscheidung über den auf arbeitsinten-
sive Dienstleistungen anwendbaren Mehrwertsteuersatz
beigefügt ist.

(3) In Anbetracht des Zeitaufwands, der für eine eingehende
globale Bewertung der Berichte der Mitgliedstaaten erfor-
derlich ist, wurde die in der Richtlinie 77/388/EWG fest-
gelegte Höchstdauer für die Anwendung der fraglichen
Regelung verlängert.

(4) Die Geltungsdauer der Entscheidung 2000/185/EG ist
daher ebenfalls zu verlängern —

HAT FOLGENDE ENTSCHEIDUNG ERLASSEN:

Artikel 1

Die Entscheidung 2000/185/EG wird wie folgt geändert:

1. In Artikel 1 Absatz 1 werden die Worte „für einen Zeitraum
von höchstens drei Jahren, vom 1. Januar 2000 bis zum 31.
Dezember 2002“ durch die Worte „für einen Zeitraum von
höchstens vier Jahren, vom 1. Januar 2000 bis zum 31.
Dezember 2003“ ersetzt.

2. In Artikel 3 Absatz 2 wird die Datumsangabe „31.
Dezember 2002“ durch die Angabe „31. Dezember 2003“
ersetzt.

Artikel 2

Diese Entscheidung ist an das Königreich Belgien, die Helle-
nische Republik, das Königreich Spanien, die Französische
Republik, die Italienische Republik, das Großherzogtum Luxem-
burg, das Königreich der Niederlande, die Portugiesische Repu-
blik und das Vereinigte Königreich von Großbritannien und
Nordirland gerichtet.

Geschehen zu Brüssel am 3. Dezember 2002.

Im Namen des Rates

Der Präsident
T. PEDERSEN
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